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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1, AUF DEN NICHT ÜBERBAUBAREN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN SIND U�TE�G�­
ORDNETE NEBENANLAGEN UND EINRICHTUNGEN IM SINNE DES� lq 11) 
BAUNVO UND BAULICHE ANLAGEN, SOWEIT SIE NACH LANDESRECHT IN 
DEN ABSTANDSFLÄCHEN ZULÄSSIG SIND, WIE FOLGT EINGESCHRÄNKT: 

2, 

3. 

ZULÄSSIG SIND NUR EINFRIEDUNGEN, PERGOLEN, TEPPICHKLOPFSTANGEN, 

IM BEREICH VON SICHTDREIECKEN SIND UNZULÄSSIG: 
A) NEBENANLAGEN UND STELLPLÄTZE
B) EINFRIEDUNGEN UND BEWUCHS MIT MEHR ALS 0,80 M HÖHE ÜBER

STRASSENKRONE, 
AUSGENOMMEN HIERVON SIND EINZELBÄUME MIT EINEM KRONENANSATZ
NICHT UNTER 2, 50 m tljihe. 

ANPFLANZEN voN �NzdLBÄ�MEN GEM, § 9 m z1 FF, 25 A + B
BBAUG: 
AN DEM ENTSPRECHEND GEKENNZEICHNETEN STANDORT IST EIN 
BAUMARTIGES GEHÖLZ WIE EICHE, LINDE, PLATANE, KASTANIE 
ZU PFLANZEN, DIE GEHÖLZE SIND ZU ERHALTEN UND GGF, DURCH
NEUE ZU ERSETZEN, 

4, DIE GRÖSSE DER GRUNDSTÜCK�
n
DARF BEi EINZELHAUSBEBAUi3NG DIE 

FLÄCHE �ON 600 ML, BEI DOP i.l;l�USBEBAUUNG DIE FLÄCHE VON 
1. ÜUÜ MI NICHT UNTERS CH RE I EN, '-, 

□RTLICHE BAUVORSCHRIFT OBER GESTALTUNG
1, B-PLA:'I "HEIDKAMP" OT ROTHEMOHLE, GEMEINDE SCHlfüLPER

§ 1 - GELTUNGSBEREICH

(1) RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH
DIESE ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT ÜBER GESTALTUNG GILT 
FÜR DE� RÄUMLIC�EN GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGS­
PLANS 1 HEIDKAMP 1

, 

DIE BEGRENZUNG IST NEBENSTEHEND DARGESTELLT, 

(2) DIESE ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT OBER GESTALTUNG GILT FÜR 
GERÄUD[, DIESE WBRDEN UNTERSCHIEDEN IN HAUPTG[HÄUDE, 1 

SONSTIGE UNTERGEORDNETE NEBENGEBÄUDE UND GARAGEN, SON-,
STIG[ UNTERGEORDNET[ NEBENGEBÄUDE SIND GEHÄUD[ OHNE 
AU_FlNTJ:lfl_iJS_R_ÄUME_ UND_JTUER_S_T�_nrn. 

, § 2 - BESONDERE ANFORDERUNGEN AN DIE GESTALllJNG DER BAULICHEN 
A'.ILAGEN 

(1) DACHFORMEN
A) DER HAUPTGEBÄUDE 

FÜR DIE HAUPTGEBÄUDE SINO NUR SATTELOÄCHER MIT 
DACHNEIGUNGEN VON 500 - q50 (ALTGRAD) ZULÄSSIG,

a) DER GARAGEN UND UNTERGEORDNETEN NEBENGEBÄUDE 
FÜR GARAGEN UND UNTERGEORDNETE NEBENGEBÄUDE SIND
NUR ZULÄSSIG:
- FLACHDÄCHER MII UMLAUFENDER BLENDE UND DACHNEI­

GUNG VON MAX, 5 X, 

- SATTELDÄCHER IM WINKEL DES DACHES DES HAUPT"
BAUKÖRPERS, 

(2) DACHDECKUNG
FÜR DIE GENEIGTEN ·FLÄCHEN DER DÄCHER SIND NUR PFAN­
NEN ODER PRODUKTE MIT PFANNENARTIGER STRUKTUR IN 
ROTEN BIS ROTBRAUNEN ODER DUNKELGRAUEN FARBTÖNEN ZU­
LÄSSIG, EINGEGRENZT DURCH DEN FARBFÄCHER DER RAL­
FARBEN 3009, 3011, 3016, 7016, 7022, 7024, 8012, 

8015 'UND 8019 UND DEREN ZWISCHENTÖNE •. 

(3) DACHGAUBEN
DIE LÄNGE EINER GAUBE DARF MAX, 3,Q M BETRAGEN, 
DIE GESAMTLÄNGE ALLER DACHGAUBEN EINER DACHFLÄCHE
DARF NUR MAX, 1/2 DER TRAUFLÄNGE DER ZUGEHÖRIGEN 
DACHFLÄCHE BETRAGEN, DIE GAUBEN MÜSSEN EINEN IN DER 
HORIZO�TALEN ZU MESSENDEN ABSTAND VOM ORTGANG VON
MIND, L,Ü M HABEN, 

(4) AUSS[NWÄNDE

AUSSENWANDFLÄCHEN DER UNTERGEORDNETEN NERENGEBÄUDE
UND GARAGEN SIND, SOFERN SIE NICHT IN DEM SELBEN 
MATERIAL WIE DIE HAUPTGEBÄUDE AUSGEFÜHRT WERDEN, 
DIESEN IN DER FARBE SOWEIT ALS OBJEKTIV MÖGLICH,
ANZUPASSEN

§ 3 - ORmlUNGSWIDRIGKEITEN

ORDNUNGSWIDRIG HANDELT NACH§ 91 ABS, 3 NBAUO, WER ALS 
BAUHERR, ENTWURFSVERFASSER ODER UNTERNEHMER VORSÄTZLICH 
EI NE BAUMASSNAHME DURCHGEFÜHRT HAI QDER OURCHFÜHREN __ LÄSST,
DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN DES !! L DIESER ORTLI -
CHEN BAUVORSCHRIFT ÜBER GESTA�TUNG EHTSPRICHT, DIE ORD­
NUNGSWIDRIGKEIT KANN GEM, § 91 ABS, � NBAUO MIT EINER GELD­
BUSSE BIS ZU DM 10,000,-- GEAHNDET WERDEN, 
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